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(54) POLSTERTEIL ZUM POLSTERN EINES ZU VERPACKENDEN GEGENSTANDES

(57) Die Erfindung betrifft ein Polsterteil zum Pols-
tern eines zu verpackenden Gegenstandes in einer Um-
verpackung. Das Polsterteil 100 weist eine mattenförmi-
ge Grundlagenschicht 110 auf, aus der heraus an deren
Oberseite zumindest ein hohler Stützkörper 120 über ei-
nem lichten Basisquerschnitt 122 emporragt. Um die

Dämpfung des zu verpackenden Gegenstandes durch
das Polsterteil zu verbessern, schlägt die Erfindung vor,
dass der Stützkörper 120 in Form einer bogenförmigen
Brücke 124 ausgebildet ist, die den lichten Basisquer-
schnitt 122 des Stützkörpers 120 überspannt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Polsterteil zum Pols-
tern eines zu verpackenden Gegenstandes in einer Um-
verpackung. Darüber hinaus betrifft die Erfindung eine
Schiebeschachtel mit dem erfindungsgemäßen Polster-
teil und mit einer Schiebehülle als Umverpackung für das
Polsterteil.
[0002] Polsterteile zum Polstern eines zu verpacken-
den Gegenstandes in einer Umverpackung sind im Stand
der Technik grundsätzlich bekannt, so z. B. aus der eu-
ropäischen Patenanmeldung EP 3 848 302 A1. Diese
Patentanmeldung offenbart ein Posterteil mit einer mat-
tenförmigen Grundlagenschicht, aus der heraus an de-
ren Oberseite zumindest ein hohler Stützkörper über ei-
nem lichten Basisquerschnitt emporragt. Die bekannte
mattenförmige Grundlagenschicht kann eine Vielzahl
dieser Stützkörper aufweisen. Die Stützkörper ihrerseits
können höckerförmige, kegelstumpfförmige, pyramiden-
förmige, runde oder ovale Geometrien aufweisen. Die
Mantelflächen der Stützkörper können ganz oder teilwei-
se durchbrochen sein. Die bekannten Polsterteile und
insbesondere deren Stützkörper können als Formteile
aus Pappmaché, Karton, Faserguss oder Kombinatio-
nen dieser Materialien gebildet sein.
[0003] Darüber hinaus sind auch Schiebeschachteln
zur Aufnahme von mit Polsterteilen verpackten Gegen-
ständen im Stand der Technik grundsätzlich bekannt.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
bekanntes Polsterteil sowie eine bekannte Schiebe-
schachtel dahingehend weiterzubilden, dass die Dämp-
fung des Gegenstandes durch das Polsterteil verbessert
wird.
[0005] Diese Aufgabe wird bezüglich des Polsterteils
durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gelöst.
Demnach ist das erfindungsgemäße Polsterteil dadurch
gekennzeichnet, dass der Stützkörper in Form einer bo-
genförmigen Brücke ausgebildet ist, die den lichten Ba-
sisquerschnitt des Stützkörpers überspannt.
[0006] Die beanspruchte Ausbildung der bogenförmi-
gen Brücke bietet den Vorteil, dass sie im Vergleich zu
einem bekannten höckerförmigen oder kegelstumpfför-
migen Stützkörper elastischer ist und im Falle einer
Druckbelastung durch den zu verpackenden Gegen-
stand leicht eindrückbar, d. h. nachgiebig ist. Das gilt
insbesondere, weil die Stützkörper hohl sind und unter-
halb der bogenförmigen Brücke jeweils ein Durchgang
ausgebildet ist, der im Falle einer Druckbelastung zur
Aufnahme der eingedrückten bogenförmigen Brücke zur
Verfügung steht.
[0007] Die Begriffe "Abschnitt" und Bereich" werden
synonym verwendet.
[0008] Die Polsterteile sind im Anlieferungszustand
zumindest in nicht-kaschierter Ausführung vorteilhafter-
weise ineinander nestbar bzw. stapelbar und sparen so-
mit im Anlieferungszustand Volumen.
[0009] Die Erfindung wird bezüglich der erfindungsge-
mäßen Schiebeschachtel durch den Gegenstand des

Patentanspruchs 20 gelöst. Die Vorteile dieser Lösung
entsprechen den Vorteilen wie sie oben bereits unter Be-
zugnahme auf Patentanspruch 1 genannt wurden, und
wie sie nachfolgend unter Bezugnahme auf weitere Aus-
führungsbeispiele der Erfindung genannt werden. Die
weiteren Ausführungsbespiele von sowohl dem erfin-
dungsgemäßen Polsterteil wie auch von der erfindungs-
gemäßen Schiebeschachtel sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.
[0010] Soweit technisch möglich, gelten auch alle
Kombinationen von den hier beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen für das Polsterteil und die Schiebe-
schachtel als mit offenbart.
[0011] Der Beschreibung sind 10 Figuren beigefügt,
wobei

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Polsterteil mit einer
willkürlichen Anordnung einzelner Stützkör-
per gemäß einem ersten Ausführungsbei-
spiel;

Figur 2 das erfindungsgemäße Polsterteil gemäß ei-
nem zweiten Ausführungsbeispiel;

Figur 3 einen erfindungsgemäßen Stützkörper in ei-
ner Detailansicht;

Figur 4 das erfindungsgemäße Polsterteil in einem
L-förmigen dritten Ausführungsbeispiel;

Figur 5 das erfindungsgemäße Polsterteil in einem
U-förmigen vierten Ausführungsbeispiel;

Figur 6 das erfindungsgemäße Polsterteil gemäß ei-
nem fünften Ausführungsbeispiel mit zwei
umgeklappten Randbereichen zum teilwei-
sen Überlappen des Mittelbereichs;

Figur 7 das erfindungsgemäße Polsterteil in recht-
eckförmiger Ausgestaltung gemäß einem
sechsten Ausführungsbeispiel mit vier um-
geklappten Randbereichen zum vollständi-
gen Überlappen des Mittelbereichs;

Figur 8 das erfindungsgemäße Polsterteil gemäß ei-
nem siebten Ausführungsbeispiel, wobei die
Grundlagenschicht auf eine Stützschicht ka-
schiert ist;

Figur 9 das Polsterteil gemäß einem achten Ausfüh-
rungsbeispiel mit zwei Knickkanten, die im
rechten Winkel zueinanderstehen; und

Figur 10 die erfindungsgemäße Schiebeschachtel
mit dem erfindungsgemäßen Polsterteil und
mit einer Schiebehülle als Umverpackung für
das Polsterteil;
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zeigt.
[0012] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die genannten Figuren in Form von Ausfüh-
rungsbeispielen detailliert beschrieben. In allen Figuren
sind gleiche technische Elemente mit gleichen Bezugs-
zeichen bezeichnet.
[0013] Figur 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel für
das erfindungsgemäße Polsterteil 100 zum Polstern ei-
nes zu verpackenden Gegenstandes (in den Figuren
nicht gezeigt), in einer Umverpackung. Zum Polstern wird
der Gegenstand, insbesondere in der Umverpackung,
auf das Polsterteil 100 aufgelegt und von diesem zumin-
dest teilweise umfangen.
[0014] Das Polsterteil besteht aus einer mattenförmi-
gen Grundlagenschicht 110, aus der heraus an deren
Oberseite zumindest ein hohler Stützkörper 120 über ei-
nem lichten Basisquerschnitt 122 emporragt. Die Stütz-
körper 120 sind erfindungsgemäß in Form einer bogen-
förmigen Brücke 124 ausgebildet, die den lichten Basis-
querschnitt 122 des Stützkörpers 120 überspannen. Der
zu verpackende Gegenstand 30 wird typischerweise flä-
chig auf die elastischen Brücken 124 aufgelegt und in-
sofern gepolstert gelagert. Neben den so ausgebildeten
Stützkörpern können auf der Grundlagenschicht 110
auch noch beliebig andere anders konfigurierte Stützkör-
per ausgebildet sein; diese sind jedoch nicht Gegenstand
der vorliegenden Erfindung. Bei dem in Figur 1 gezeigten
Ausführungsbeispiel sind die Stützkörper in willkürlicher
Anordnung an der Grundlagenschicht ausgebildet und
verteilt angeordnet. Bezüglich der Vorteile des erfin-
dungsgemäßen Stützkörpers 120 in Form der bogenför-
migen Brücke 124 wird auf die obigen Ausführungen im
allgemeinen Teil der Beschreibung verwiesen.
[0015] Anders als bei einem gleichmäßig geschäum-
ten Material, wie es im Stand der Technik verwendet wird,
kann bei dem erfindungsgemäßen Stützkörper der
Dämpfungswiderstand variabel eingestellt werden, z. B.
durch Variation von dessen Geometrie insbesondere der
Bogenradien oder Materialstärke. Die Stärke des Dämp-
fungswiderstandes kann über der Fläche des Polsterteils
partiell unterschiedlich oder gleich verteilt ausgebildet
sein.
[0016] Im Unterschied zu dem ersten Ausführungsbei-
spiel zeigt Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel für
das erfindungsgemäße Polsterteil, bei dem in einem ers-
ten Abschnitt I des Polsterteils 100 eine Mehrzahl der
Stützkörper 120 auf der Grundlagenschicht 110 in hier
beispielhaft 4 Reihen hintereinander angeordnet sind.
Dabei sind die bogenförmigen Brücken 124 der einzel-
nen Stützkörper 120 parallel zueinander angeordnet, so
dass die Durchgänge 128 unterhalb der bogenförmigen
Brücken 124 der Stützkörper 120 in einer Reihe jeweils
miteinander fluchten. Die fluchtenden Durchgänge 120
einer Reihe von Stützelementen bilden zusammen einen
langgestreckten Hohlraum, der auch zur Aufnahme ei-
nes stabförmigen zu verpackenden Gegenstandes die-
nen kann, insbesondere wenn das Polsterteil in die Um-
verpackung eingebracht ist.

[0017] Die in Figur 2 erkennbar parallel angeordneten
Reihen von Stützkörpern 120 können über Stege 127
miteinander verbunden sein, wodurch die Stabilität des
ersten Abschnittes I des Polsterteils 100 deutlich erhöht
wird. Die Stege 127 sind typischerweise ebenfalls genau
wie die Stützkörper 120 als Hohlkörper ausgebildet. Des-
halb sind die Basisquerschnitte von sowohl den Stegen
127 wie auch von den Stützkörpern 120, 122 licht, d.h.
als Löcher in der Grundlagenschicht 110 ausgebildet.
[0018] Die gemäß Figur 2 in einer Reihe hintereinander
angeordneten Stützkörper 120 sind dort beispielsweise
so dicht hintereinander angeordnet, dass ihre Ansätze
126 ihrer bogenförmigen Brücken 124 in Längsrichtung
der Reihen ineinander übergehen und eine gemeinsame
Sockelhöhe H1 ausbilden. Das gilt jeweils für zwei be-
nachbarte hintereinander angeordnete Stützkörper. Die
Ansätze 126 bezeichnen die Übergänge der Polsterteile
von der mattenförmigen Grundlagenschicht 110 zu der
bogenförmigen Brücke 124. Die Ansätze sind nicht etwa
separat zu den bogenförmigen Brücken, sondern als Teil
dieser bogenförmigen Brücken zu interpretieren.
[0019] In Figur 2 ist weiterhin zu erkennen, dass in dem
ersten Abschnitt I, auch Mittelbereich genannt, die Stütz-
körper 120 zu mindestens einer Seite der bogenförmigen
Brücke 124 eine Mantelfläche 121 aufweisen können.
Die Mantelfläche 121 kann vollständig geschlossen aus-
gebildet sein, dann ist sie mit dem Bezugszeichen 121-1
bezeichnet, oder sie kann nur teilweise geschlossen bzw.
teilweise offen ausgebildet sein, dann ist sie mit dem Be-
zugszeichen 121-2 bezeichnet.
[0020] Das in Figur 2 gezeigte Polsterteil besteht bei-
spielhaft aus fünf Abschnitten I, II, III, IV, V, die jeweils
über Knickkanten Ki mit i = 1 - I, hier K1 bis K4 vonein-
ander separiert sind. Ungeachtet der Knickkanten ist das
Polsterteil 100 in seiner Gesamtheit mit all seinen Ab-
schnitten einstückig ausgebildet. Es ist beispielsweise
aus Pappmaché, Karton, Faserformguss oder aus einer
Kombination dieser Materialien gefertigt. Im Unterschied
zu im Stand der Technik oftmals verwendeten Kunststoff-
schäumen, sind diese Materialien nachhaltig und um-
weltfreundlich, insbesondere recyclebar.
[0021] Figur 3 zeigt einen einzelnen erfindungsgemä-
ßen Stützkörper 120, wie er aus der Grundlagenschicht
110 einstückig emporragt. Der Stützkörper weist zumin-
dest an einer Seite der bogenförmigen Brücke 124 eine
teilweise geschlossene Mantelfläche 121-2 auf. Diese
teilweise geschlossene Mantelfläche 121-2 ist in dem So-
ckelbereich des Stützkörpers 120 zwischen der Grund-
lagenschicht 110 ausgebildet und erstreckt sich bis zu
einer vorbestimmten Höhe H2 oberhalb der Grundlagen-
schicht. Oberhalb der Höhe H2 ist die Mantelfläche nicht
existent, bzw. sie weist dort einen Durchbruch auf zur
Ausbildung des Durchgangs 128 unterhalb der bogen-
förmigen Brücke 124.
[0022] Für die gemeinsame Sockelhöhe H1 und für die
vorbestimmte Höhe H2 der Mantelfläche 121 gilt jeweils:

¨ Hmax < H1 < ª Hmax, vorzugsweise 1/3 Hmax

3 4 
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< H1 < 2/3 Hmax; und
¨ Hmax < H2 < ª Hmax, vorzugsweise 1/3 Hmax
< H2 < 2/3 Hmax;

wobei Hmax den senkrechten Abstand zwischen der
Grundlagenschicht 110 und dem Scheitelpunkt der bo-
genförmigen Brücke repräsentiert.
[0023] Die Sockelhöhe H1 und die vorbestimmte Höhe
H2 bilden vorteilhafterweise jeweils Höhenbegrenzun-
gen für das Eindrücken der bogenförmigen Brücken 124
durch den zu verpackenden Gegenstand in einem Be-
lastungsfall. Wenn die beiden Höhen H1, H2 unter-
schiedlich sind, wird zunächst die höhere der beiden Hö-
hen erreicht und bildet einen Widerstand gegen ein wei-
teres Eindrücken der bogenförmigen Brücke. Erst wenn
die auftretende Belastung so groß ist, dass dieser Wi-
derstand überwunden wird, erfolgt ein weiteres Einrü-
cken auf die niedrigere der beiden Höhen, die einen wei-
teren Widerstand gegen das Eindrücken bildet.
[0024] Unabhängig davon, ob die Mantelfläche 121
vollständig oder teilweise geschlossen ist, ist sie typi-
scherweise im Sockelbereich des Stützkörpers 120 in
Form einer schräg zu der Grundlagenschicht 110 verlau-
fenden Ebene ausgebildet. Diese schräge Ebene ist ge-
genüber der Grundlagenschicht um einen Spitzenwinkel
α geneigt, für den beispielsweise gilt:
30° < α < 90°, vorzugsweise 40° < α < 80°.
[0025] Die Figur 4 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel
für das erfindungsgemäße Polsterteil 100, bei dem der
erste Abschnitt I und der zweite Abschnitt II an der Knick-
kante I um einen Knickwinkel β von hier beispielsweise
β = 90° relativ zueinander abgeknickt sind.
[0026] Zur Realisierung einer solchen Knickanord-
nung ist es erforderlich, dass die Stützkörper 120 in dem
ersten und dem zweiten Abschnitt I, II des Polsterteils
100 derart angeordnet und/oder ausgebildet sind, dass
das Knicken der beiden benachbarten Abschnitte relativ
zueinander überhaupt möglich ist, das heißt, dass sich
die Stützkörper 120 der beiden benachbarten Abschnitte
bei dem Umknicken nicht gegenseitig behindern bzw. im
Wege stehen dürfen.
[0027] Dies kann zum einen dadurch realisiert werden,
dass einem Stützkörper in dem ersten Abschnitt I an der
Knickkante Ki, hier insbesondere K1 kein Stützkörper im
zweiten Abschnitt II an der Knickkante gegenübersteht.
Alternativ oder zusätzlich kann eine gegenseitige Behin-
derung der Stützkörper an der Knickkante dadurch ver-
hindert werden, dass die spitzen Winkel mit denen die
einander zugewandten Mantelflächen von zwei Stützkör-
pern an der Knickkante jeweils gegenüber ihrer zugehö-
rigen Grundlagenschicht geneigt sind, in der Summe ≤
90° sind. Bei dem in Figur 4 gezeigten Ausführungsbei-
spiel gilt beispielsweise, dass der spitze Winkel α1 mit
dem die teilweise geschlossene Mantelfläche 121-2 des
Stützkörpers 120 an dem ersten Abschnitt I und der spit-
ze Winkel α2 mit dem die geschlossene Mantelfläche
121-1 des Stützkörpers 120 in dem Abschnitt II gegen-
über der Grundlagenschicht 110 geneigt ist, zusammen

einen Winkel ≤ 90° bilden.
[0028] Figur 5 zeigt das erfindungsgemäße Polsterteil
100 gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel in U-för-
miger Anordnung. Das Polsterteil 100 umfasst zwei Ab-
schnitte II und III als Randbereiche, die gegenüber dem
Mittelbereich I an den Knickkanten K1 und K3 jeweils um
90° umgeklappt sind. Dies setzt voraus, dass die in den
Knickbereichen einander gegenüberstehenden Stütz-
körper 120 so angeordnet und/oder ausgebildet sind,
dass sie beim Umknicken einander nicht behindern, wie
dies zuvor unter Bezugnahme auf Figur 4 erläutert wur-
de. Der Mittelbereich I sowie die umgeklappten Abschnit-
te II und III spannen zusammen einen Raum auf zur Auf-
nahme des zu verpackenden Gegenstandes 30. Durch
die elastische Ausbildung der Stützkörper 120 sowohl in
dem Mittelbereich I wie auch in den Abschnitten II, III ist
der zu verpackende Gegenstand 30 sowohl in vertikaler
Richtung nach unten sowie auch in horizontaler Richtung
gut gepolstert gelagert.
[0029] Figur 6 zeigt das erfindungsgemäße Polsterteil
100 gemäß einem 5. Ausführungsbeispiel mit einem Mit-
telbereich I und zwei umgeklappten Abschnitten II und
IV als Randbereiche. Der Randbereich II ist gegenüber
dem Mittelbereich I um 90° abgeklappt und der Randbe-
reich IV ist seinerseits gegenüber dem Randbereich II
ebenfalls um 90° abgeklappt, in der Weise, dass er dem
Mittelbereich I beabstandet gegenüber liegt. Um diesen
Abstand konstant zu halten und zu stabilisieren, sind an
dem Abschnitt IV an vorzugsweise beiden Rändern Dis-
tanzstücke 130 angebracht, die den Abschnitt IV gegen-
über der Grundlagenschicht 110 abstützen. Innerhalb
des Distanzstückes ist hier beispielhaft ein kegelstumpf-
förmiger Stützkörper 120 ausgebildet zur Stabilisierung
des Distanzstückes 130 gegen ein Einknicken. Die drei
Abschnitte I, II und IV des Polsterteils bilden bei dem hier
gezeigten 5. Ausführungsbeispiel eine Art Tasche, in die
der zu verpackende Gegenstand eingelegt werden kann.
Er ist dann zumindest teilweise, d.h. im Bereich des 4.
Abschnittes IV voll umfänglich gepolstert und geschützt.
[0030] Alternativ zu dem in Figur 6 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel für das Distanzstück 130, können die Dis-
tanzstücke auch ganz oder teilweise an den Rändern
des ersten Abschnittes I und/oder an den Rändern des
Abschnittes II angebracht sein. Auch sind Lösungen
denkbar, bei denen Distanzstücke an den Rändern von
mehreren Abschnitten vorgesehen sind, die sich gegen-
seitig abstützen.
[0031] Figur 7 zeigt das erfindungsgemäße Polsterteil
gemäß einem 6. Ausführungsbeispiel mit dem Mittelbe-
reich I und mit dem gegenüber vier umgeklappten Ab-
schnitten II, III, IV und V. Das 6. Ausführungsbeispiel ist
eine Fortbildung des in Figur 6 gezeigten 5. Ausführungs-
beispiels; demgegenüber sind die umgeklappten Ab-
schnitte III und V hinzugekommen. Im Ergebnis stellt das
erfindungsgemäße Polsterteil 100 ein im Querschnitt
rechteckförmig geschlossenes Polsterteil dar. Die Ge-
schlossenheit ergibt sich insbesondere deshalb, weil die
freien Enden der Abschnitte IV und V bündig aneinander
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liegen, d.h. spaltfrei aneinander liegen. Alternativ können
diese freien Enden auch beabstandet, d.h. mit einem
Spalt zueinander ausgebildet sein; im Querschnitt ergibt
sich dann ein offenes Rechteck.
[0032] In Figur 7 ist weiterhin zu erkennen, dass die
Stützkörper 120 in dem 2. Abschnitt II und dem dritten
Abschnitt III zu beiden Seiten ihrer bogenförmigen Brü-
cken geschlossene Mantelflächen 121-1 aufweisen. Die
geschlossenen Mantelflächen dienen hier nicht nur einer
höheren Steifigkeit im Randbereich, sondern primär
auch dazu, dass diese Abschnitte II, III nach außen hin
geschlossen sind. Dies ist deshalb wichtig, weil wenn,
wie später unter Bezugnahme auf Figur 10 noch erläutert
werden wird, das Polsterteil 100 in einer Schieberichtung
S in eine Schiebehülle 210 als Umverpackung einge-
schoben wird, die Abschnitte II und III die Außenseite
einer Schiebeschachtel 200 bilden. Die 6. Ausführungs-
form des Polsterteils 100 gemäß Figur 7 bietet in ihrem
Inneren einen Hohlraum zur Aufnahme des zu verpa-
ckenden Gegenstandes, wobei dieser Hohlraum vollum-
fänglichen Schutz für den zu verpackenden Gegenstand
bietet.
[0033] Figur 8 zeigt das erfindungsgemäße Polsterteil
100 gemäß einem 7. Ausführungsbeispiel, wobei die
Grundlagenschicht 110 mit ihrer Unterseite auf eine
Stützschicht 140, hier beispielsweise in Form von Well-
pappe kaschiert ist. Auf der Oberseite der Grundlagen-
schicht 110 sind die erwähnten Stützkörper 120 ausge-
bildet. Das gilt nicht nur für den Mittelbereich I, sondern
auch für die benachbarten Abschnitte II und III. Der Mit-
telbereich I und die benachbarten Abschnitten II, III sind
einstückig miteinander ausgebildet, wenn auch über die
bekannten Knickkanten K1, K3 voneinander separiert.
Auch die Stützschicht 140 ist unter der gesamten Grund-
lagenschicht 110 einstückig ausgebildet; allerdings kann
sie dort alternativ auch nur partiell verlegt sein und/oder
für jeden einzelnen der Abschnitte I, II, III getrennt.
[0034] Vorzugsweise weist die Stützschicht 140 im Be-
reich des lichten Basisquerschnittes 122 von zumindest
einem der Stützelemente 120 eine Aussparung auf als
Zugang in den Hohlraum des jeweiligen Stützkörpers 120
von unten, d.h. von der Stützschicht 140 her.
[0035] Figur 9 zeigt das Polsterteil 100 gemäß einem
8. Ausführungsbeispiel mittels zwei Knickkanten K1 und
K2, die hier beispielhaft in einem rechten Winkel zuein-
ander angeordnet sind. Ein Umknicken der Abschnitte II
und III um beispielsweise 90° relativ zu dem Mittelbereich
I ermöglicht vorteilhafterweise die Ausbildung des Pols-
terteils 100 in Form eines Kubus‘.
[0036] Schließlich zeigt Figur 10 die erfindungsgemä-
ße Schiebeschachtel 200. Diese besteht aus mindestens
einem der zuvor beschriebenen erfindungsgemäßen
Polsterteile 100 und einer Schiebehülle 210 als Umver-
packung für das Polsterteil in Form eines hier beispiels-
weise rechteckigen Rohrabschnittes. Das Polsterteil 100
ist zusammen mit dem zu verpackenden Gegenstand, in
Figur 10 nicht gezeigt, in einer Schieberichtung S in die
Schiebehülle hinein und aus dieser heraus schiebbar.

[0037] Lediglich um einen Blick in das Innere der
Schiebeschachtel zu ermöglichen, ist die Frontseite der
Schiebeschachtel in Figur 10 weggelassen. Die Front-
seite entspricht typischerweise dem Abschnitt II, wie
oben unter Bezugnahme auf Figur 7 beschrieben. Zu er-
kennen sind die Einzelheiten des Polsterteils 100, näm-
lich insbesondere die Stützkörper 120, die Stege 127 so-
wie die in senkrechter Richtung abstützenden Distanz-
stücke 130. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass in
die Schiebeschachtel 210 nur Polsterteile 100 gemäß
dem 6. Ausführungsbeispiel einschiebbar sind, wie in
den Figuren 7 und 10 gezeigt. Vielmehr ist es auch denk-
bar, dass Polsterteile gemäß aller zuvor diskutierten,
acht Ausführungsformen oder Kombinationen davon zu-
sammen mit dem zu verpackenden Gegenstand in die
Schiebehülle 110 einschiebbar sind.

Bezugszeichenliste

[0038]

30 zu verpackender Gegenstand
100 Polsterteil
110 mattenförmige Grundlagenschicht
120 hohler Stützkörper
121 Mantelfläche
121-1 geschlossene Mantelfläche
121-2 teilweise geöffnete/geschlossene Mantelflä-

che
122 lichter Basisquerschnitt
124 bogenförmige Brücke
126 Ansatz
127 Steg
128 Durchgang
130 Distanzstück
140 Stützschicht
200 Schiebeschachtel
210 Schiebehülle

I bis V Abschnitte/Bereiche
H1 Sockelhöhe
H2 vorbestimmte Höhe
Hmax senkrechter Abstand zwischen Scheitel-

punkt der bogenförmigen Brücke und
Grundlagenschicht

Ki, K1, K2 Knickkante
α spitzer Winkel zwischen Mantelfläche und

Grundlagenschicht
β Knickwinkel
S Schieberichtung

Patentansprüche

1. Polsterteil (100) zum Polstern eines zu verpacken-
den Gegenstandes (30) in einer Umverpackung; auf-
weisend:
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eine mattenförmige Grundlagenschicht (110)
aus der heraus an deren Oberseite zumindest
ein hohler Stützkörper (120) über einem lichten
Basisquerschnitt (122) emporragt;
dadurch gekennzeichnet,
dass der Stützkörper (120) in Form einer bo-
genförmigen Brücke (124) ausgebildet ist, die
den lichten Basisquerschnitt (122) des Stützkör-
pers (120) überspannt.

2. Polsterteil (100) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass eine Mehrzahl der Stützkörper (120) auf
der Grundlagenschicht (110) in mindestens ei-
ner Reihe hintereinander angeordnet ist,
dass bei den in der Reihe angeordneten Stütz-
körpern (120) die bogenförmigen Brücken (124)
parallel zueinander angeordnet sind, und die
Durchgänge (128) unterhalb der bogenförmigen
Brücken (124) jeweils miteinander fluchten.

3. Polsterteil (100) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwei benachbarten Reihen von Stützkörpern
(120) durch mindestens einen Steg (127) gegenein-
ander abgestützt sind.

4. Polsterteil (100) nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest zwei der in der Reihe angeordneten
benachbarten Stützkörper (120) so dicht hinterein-
ander angeordnet sind, dass die Ansätze (126) ihrer
bogenförmigen Brücken ineinander übergehen und
eine gemeinsame Sockelhöhe (H1) ausbilden.

5. Polsterteil (100) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass an mindestens einem der Stützkörper (120) zu
mindestens einer Seite der bogenförmigen Brücke
(124) eine vollständig oder teilweise geschlossene
Mantelfläche (121-1, 121-2) ausgebildet ist.

6. Polsterteil (100) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,

dass die teilweise geschlossene Mantelfläche
(121-2) in einem Sockelbereich des Stützkör-
pers (120) zwischen der Grundlagenschicht
(110) und einer vorbestimmten Höhe (H2) ober-
halb der Grundlagenschicht (110) ausgebildet
ist; und
dass die Mantelfläche oberhalb der vorbe-
stimmten Höhe H2 einen Durchbruch aufweiset
zur Ausbildung eines Durchgangs (128) unter-
halb der bogenförmigen Brücke (124).

7. Polsterteil (100) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass für die gemeinsame Sockelhöhe (H1) und
für die vorbestimmte Höhe (H2) der Mantelflä-
che jeweils gilt:

¨ Hmax < H1 < ª Hmax, vorzugsweise 1/3
Hmax < H1 < 2/3 Hmax; und
¨ Hmax < H2 < ª Hmax, vorzugsweise 1/3
Hmax < H2 < 2/3 Hmax;

mit
Hmax senkrechter Abstand zwischen der
Grundlagenschicht (110) und dem Scheitel-
punkt der bogenförmigen Brücke.

8. Polsterteil (100) nach einem Ansprüche 5 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Mantelfläche (121-1, 121-2) im Sockel-
bereich des Stützkörper (120) in einer schräg
zu der Grundlagenschicht (110) verlaufenden
Ebene ausgebildet ist; und
dass für den spitzen Winkel α zwischen der
Grundlagenschicht (110) und der Mantelfläche
beispielsweise gilt: 30°< α < 90°, vorzugsweise
40°< α < 80°.

9. Polsterteil (100) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Polsterteil (100) aus Pappmaché, Karton,
Faserguss oder einer Kombination dieser Materia-
lien gefertigt ist.

10. Polsterteil (100) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Polsterteil (100) neben der Grundla-
genschicht (110) eine Stützschicht (140), bei-
spielsweise in Form von Wellpappe, aufweist;
und
dass die Grundlagenschicht (110) mit ihrer Un-
terseite auf die Stützschicht (140) kaschiert ist.

11. Polsterteil (100) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Wellpappe im Bereich des lichten Ba-
sisquerschnittes des Stützkörpers (120) eine Aus-
sparung vorhanden ist als Zugang in den Hohlraum
des Stützkörpers (120).

12. Polsterteil (100) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,

9 10 
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dadurch gekennzeichnet,
dass die Grundlagenschicht (110) außerhalb des
mindestens einen Stützkörpers (120) mindestens ei-
ne grade Knickkante (Ki mit i=1-I) aufweist, welche
die Grundlagenschicht (110) in mindestens einen
ersten und einen zweiten Abschnitt (I, II, III, IV, V)
unterteilt, wobei die Stützkörper (120) in dem ersten
und dem zweiten Abschnitt derart angeordnet
und/oder ausgebildet sind, dass ein Knicken der bei-
den Abschnitte insbesondere um β=90° relativ zu-
einander möglich ist.

13. Polsterteil (100) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass einem Stützkörper (120) in dem ersten Ab-
schnitt (I) an der Knickkante (Ki) kein Stützkörper
(120) in dem zweiten Abschnitt (II) an der Knickkante
(Ki) gegenübersteht.

14. Polsterteil (100) nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,

dass sich in dem ersten Abschnitt (I) und in dem
zweiten Abschnitt (II) an der Knickkante (Ki) ein
erster und ein zweiter Stützkörper (120) gegen-
überstehen; dass die der Knickkante zugewand-
te Mantelfläche (121) des ersten Stützkörpers
(120), egal ob offen, teilweise geschlossen oder
vollständig geschlossen, mit der Grundlagen-
schicht (110) einen spitzen Winkel α1 bildet;
dass die der Knickkante zugewandte Mantelflä-
che des zweiten Stützkörpers (120), egal ob of-
fen, teilweise geschlossen oder vollständig ge-
schlossen, mit der Grundlagenschicht (110) ei-
nen spitzen Winkel α2 bildet; und
dass für die Summe der spitzen Winkel gilt: 

15. Polsterteil (100) nach einem der Ansprüche 11 bis
13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mantelflächen der Stützkörper (120) in dem
zweiten und/oder dritten Abschnitt (II, III) keine
Durchbrüche aufweisen.

16. Polsterteil (100) nach einem der Ansprüche 11 bis
14,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Grundlagenschicht (110) zwei, drei,
vier oder mehr grade Knickkanten (Ki) aufweist,
die vorzugsweise parallel zueinander verlaufen,
dass die Grundlagenschicht (110) dementspre-
chend in drei, vier oder 5 oder mehr Abschnitte
(III, IV, V) unterteilt ist;
dass die Stützkörper (120) im Bereich der

Knickkanten (Ki) jeweils derart angeordnet
und/oder ausgebildet sind, dass ein Knicken der
beiden Abschnitte insbesondere um 90° relativ
zueinander möglich ist, zur Ausbildung des
Polsterteils mit einem Querschnitt in Form eines
U’s oder in Form eines offenen oder geschlos-
sene Rechtecks.

17. Polsterteil (100) nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass 2 der Knickkanten in einem Winkel von vor-
zugsweise 90° zueinander an der Grundlagen-
schicht (110) ausgebildet sind zur Ausbildung des
Polsterteils in Form eines Kubus‘.

18. Posterteil (100) nach Anspruch 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass in den Fällen bei denen ein vierter und/oder
ein fünfter Abschnitt (IV, V) dem ersten Abschnitt (I)
des Polsterteils (100) umgeklappt gegenüberliegt,
vorzugsweise an den Rändern des ersten, dritten
und/oder fünften Abschnitts mindestens ein Distanz-
stück (130) ausgebildet ist zum Abstützen des vier-
ten oder fünften Abschnitts (IV, V) beabstandet ge-
gen den ersten Abschnitt (I); und/oder umgekehrt.

19. Polsterteil (100) nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Distanzstück (130) ein hohler Stützkör-
per (120) ausgebildet ist.

20. Schiebeschachtel (200) mit

mindestens einem Polsterteil (100) nach einem
der vorangegangenen Ansprüche; und
einer Schiebehülle (210) als Umverpackung in
Form eines vorzugsweise rechteckigen Rohrab-
schnitts, wobei das Polsterteil (100) zusammen
mit dem zu verpackenden Gegenstand in die
Schiebehülle hinein und aus dieser heraus-
schiebbar ist.

21. Schiebeschachtel (200) nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet,

dass Polsterteil (100) mit L-förmigem Quer-
schnitt mit einem - gegenüber einem ersten Ab-
schnitt (I) - abgeknickten zweiten Abschnitt (II)
als einseitigem Rand ausgebildet ist; oder
dass Posterteil mit U-förmigem Querschnitt mit
einem - gegenüber einem ersten Abschnitt (I) -
abgeknickten zweiten und dritten Abschnitt (II,
III) als Ränder ausgebildet ist; oder
dass das Polsterteil (100) mit rechteckförmigem
Querschnitt ausgebildet ist, wobei ein vierter
und ein fünfter Abschnitt der Grundlagenschicht
(110) dem ersten Abschnitt (I) umgeklappt ge-
genüber stehen, und wobei die freien Enden des
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vierten und des fünften Abschnitts (IV; V) beab-
standet oder berührend einander gegenüber
stehen, und
dass das gesamte Polsterteil (100), und insbe-
sondere alle Abschnitte zusammen einstückig
ausgebildet ist/sind.

13 14 
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